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1.        Fr.ägehzuminhait
'

Nr. Frage Äntwort

1.1.        , Welchen Zweck verfolgt das Das Gesetz setzt die Richtlinie (EU)
GeschGehG? 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheim-

nissen um. Diese ist ari 8. Juni 2016 in .Kraft

getreten und mus§ bis zum 9. Juni 2018
umge§etzt werden. Duich .die Rjchtlinie wird
ein europaweit einheitlicher Mindestschutz
ftir Geschäftsgeheimnisse gewährleistet. Dies
ist ein Vorteil fiir innovationsstarke deutsche

Untemehmen, die damit in Zukunft Amsprü-
che bei Rechtsverletzungen  in ganz Euopa
besser duchsetzen kömen.

1.2 Welchen Anwendqngsbereich hat das Das GeschGehG regelt die Ansprüche
GeschGehG? zwischen Privaten bei der rechtswidrigen

Erlangung, Nutzung `+nd Offenbarung von
Geschäftsgeheimnissen. Besonders schwer-
wiegende Rechtsverletzungen *erden unter
Strafe gestellt. AUßerdem regelt das Gesetz

die Voraussetzungen ftir di? rechtmäßige

Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen
1.3 Was ändert sich duch das GeschGehG Nach bisheriger Rechtslage wrden

ftir den lnhaber 'eines Geschäftsgeheim- Geschäftsgeheimnisse nur .über strafi.echt-
nisses?. liche Regelungen geschützt (§§ 17 ff. UWG),

zivilrechtliche Ansprüche bestailden nu auf

Grundlag.e der Generalklauseln des BGB.
Mit dem GeschGehG wird nunmehr ein
interessengerechtes und ausdifferenziertes
Haftungssystem mit klarer Rechts  rund-



1.4 Gibt es Regelungen zum Schutz vonArbeitnehmervertretern,

IageffirzivilrechtlicheAnsprücheeinge-ffihrt:,

Das GeschGehG erhält Regelungen ffir Sach
verhalte,'indenenderErwerb,dieNutzmg

Whistlebloürern und Joumalisten? oder die Offenlegung von Geschäftsgeheim-
nissennichtrechtsvridrigist,zunB-eispiel

wem die Handlung dem Schutz der Mei-
nungs- und lnfomationsfi.eiheit oder der
Offenlegung von Fehlverhalten und rechts-
widrigen Handlüngen dieht.
Das Gesetz wird hierbei den Schutz von
Whistleblowern und Journaliste.n verbes-
sem. Zudem werden Ausnahmen zum `

Schutz der Anhörungs- und Mitbestim-
mungsrechtederArbeitnehmewertretung

geschaffen. Die Arbeit des Betriebsrats sowie
die Tätigkeit der Gewerkschaften wird däherduchdasGeschGehGnichttangiert.DuchRegelungenzuGeheimhaltumgim

1.5 Werden Geschäftsgeheinmisse auch imgerichtlichenVerfahrengeschützt?

zivilgerichtlichenVerfährenwirdderSchutz
von Geschäftsgeheimnissen vor einer
Offenlegung während eines Gerichts-
verfahrens nachhaltig verbessert. So kömen
streitgegenständliche lhfomationen mit
Klageeinreichmg als geheinhaltungsbe-
dürftigeingestuftwerden.AllePersonen,die

an dem Verfähren beteiligt sind, müssen
derartige lnfomationen auch nach Verfiri-
rensbeendigung vertraulich behandeln md

dürfen sie nicht nutzen. Weiterhin kann der
Personenkreisbegrenztwerden,derZugang
zuDokumentenundVerhandlungenhat,indenönGeschäftsgeheimnisseeröffiietwerden.MitdemGeschGehGwerdenneueRegelun-

1.6           1e8fHandelt es sich bei den im GeschGehGvorgesehenenRegelmgenzuVertrau-

gen zur Vertraulichkeit im gerichtlichen Ver-
ichkeit im gerichtlichen verfähren um      fi

ähren eingeffihrt. Sie sind  weder mit dem in
in in camera verfahren oder eine           camera Verfahren der §§ 99 ff. VwGO
esetzliche Normierung des Düsseldor-    vergleichbar` noch mit dem so genamten
er verfahrens im patentrecht?               DDüsseldorfer Verfahren im Patentrecht.asincameraVerfahrenderVwGOregelt



SEmE 3 VON 6

/

die Geheimhaltung behördlicher lnfomatio-
nen im Rahmeri eines Zwischenverfährens

•   vor einem höh;ren GerichtBeimDüsseldorferVerfähren urird der

AntragstelleraufseinenAntraghin`ausge-
schlossen.ImGeschGehG wird dagegen duch das

Gericht der Zugang der gegnerischen Partei
zuTeilendermündlichenVerhandlungbzw.desBeweisaufiiahmeverfährensbeschränkt.DieRichtliniea3U)2016/943enthältdiffe-

1.718 Warum wird in`DEU ein neuesStammgesetzgeschaffenwährend die

renzierte Regelungen sowohl zu rechtswid-
Regelungen zu Geschäftsgeheimnissen rigenalsauchzrirechtmäßigenErlangung,
in AUT in das Bundesgesetz gegen den Nutzung und Offenlegung md daraus resul-
unlauteren Wettbewerb integri ert tierenden Rechtsfolgen vor. Di;se Vorschrif-
werden?HatdasGeschGehG Auswirkungen ten gelten unabhängig von einem Wettbe-

werbsverhältni§ md passen damit nicht zu
Systematik des deutschen UWG. Daher ist
die Schaffimg eines neuen Starmgesetzes diesachgemäßeLösung.

DerBegriffdesGeschäftsgeheimnisseswrird
auföffentlich-rechtlicheRegelungen nuraufdasGeschGehGbezogenfestgelegt.
zum lnformätionszu`gang wie z. 8. Definitionen in anderen Gesetzen wie z. B.
den Zugamg von Bürgem zu IFG, VIG und UIG sind nicht betroffen. Das
behördlichen lnfomationen (durch IFG, GeschGehG regelt zudem niQht, wie staat-
VIG, UIG) oder ein mögliches Gesetz licpe Stellen mit Geschäftsgeheimnissen
zu Überprüfimg von Algorithmen umgehenmüss6n.MöchtederGesetzgeber
duch staatliche Stellen? weitergehende Transparenz in bestimmten

Rechtsbereichen vorsehen, kam er dies auch
unter Berücksichtigung des GeschGehG .

weiterhin tun.

11..      Kritische Fragen

Nr.11.1 Fra•Wird edB. AntwortNein.Wir gehen nicht davo
er    egriff des geschutzt



11.2

Ge schäftsgeheinmi sses a u s geweitet, Ergebnis mehr lnformationen als bislang
weilauch.Infomationen.überrechts- al§ Geschäftsgeheimpis geschützt werden.
widri8e Handlungen geschützt üJeiden Hierzu tragen nicht zuletzt auch die
und zuküpftig aüf das einschränkende umfangreichen Regelungen zun Schutz von
Kriterium eines objektiven Geheimhal- Whistleblowem, Joumalisten und

•   tungsinteresse verzichtet wird?Kömenuthm... ..
Gewerks.chaften bei.DerBegriffdesGeschäftsgeheimnisses wird

im GeschGehG nunmehr erstm;Is für eine

gesetzliche Spezia]materie der]niert.
BislangwurdedieserBegrifflediglichvon

der Rechtsprechmg konkretisiert. Dieser    -

bisherige, zum Teil abweichende Begriff gilt
fiir andere Gesetze auch weiterhin.

11.4

.p eme     en zükünftiguber Uber das Vorliegen eines Geschäftsgeheim-
die Einstufimg von lnformationen als nisses entscheidet selbstverständlich nicht
geheimhaltungsbedürftig s elbst das Untemehmen, sondem im Streitfäll das `
bestimmen, wann ein Geschäftsge- zuständige Göricht. Das Gericht'muss ggf.
heimnis vorliegt?WirdderSchutzvon Whist]eb]owerpimGeschGehGverkürztunddiq auch darüber befinden, ob die lnfomation

tatsächlich wirtschaftlichen Wert besitzt und
ob die vom Untemehmen getroffenen
Geheimhaltungsmaßnahmen im Einzelfalltatsächlichangemessenwaren.

•,

Der Schutz von Hinweisgebem im
deutschenRechtentsprichtvollumfänglich

Richtlinie damit unzureichend in den Vorgaben der Richtlinie, einschließlich
deutsches Recht umgesetzt, weil der Erwägungsgrund 20.Erwägungsgrund20setzt nach seinem klaren
Hinweisgeber in der Absicht handeln
muss, das allgemeine öffentliche
Interesse zu schützen? Sieht auch das Wortlaut voraus, dass der Hinweisgeber
europäische Recht, speziell

„allen Grund hatte, in gutem Glauben davon
Erwägungsgrund 20 der Richtlinie ein auszugehen, dass sein Verhalten den in der
so]ches subjektives Element bzw. eine Richtlinie festgelegten angemessenen
Gesimungsprüfimg" vor?                         kHhKriteri en entspri cht".Artikel5Buchstabeb der Richtlirie

onkretisiert dies dahingehend, dass der   -
inweisgeber„inderAbsichtgehandelt
at, das allgemeine öffentliche lnteresse zu•.cc`

schutzen  ...



11.5 Der Schutz von Whistleblowem ist DerGesetzentwurfregelt-wiediezugrunde
weiterhin unzureichend, weil diese nach liegende EU-Rjchtlinie -nu den Schutz` von.
wie vor gekündigt werden können, Geschäftsgeheimnissen und in diesem

.   wenh sie als Geschäftsgeheinrisse Zusammenhang auch den sachgerechten'
geltende .Infomationen über rechtswid- Schutz von Whistl?blowem. Es wrird eine im
rige Handlungen offenbaren. Arbeitsrecht zu treffende Bewertung sein,

ob und unter welchen Voraussetzungen die
Offenlegung eines Geschäftsgeheinmisses ein
Kündigungsgrund sein kam. Es liegt aber
nahe, dass die im Ge`schGehG getroffenen

Wertungen in einem arbeitsgerichtlichen
Verfähren angemessen berücksichtigt werden.Stimmtnicht.DieDef]nitiondesGeschäfts-

11.611.7 Der Begriff des Geschäftsgeheinmisses
schränkt lnformationsfreihe'its- geheimnisses gilt m fiir das GeschGehG,
anfragen weiter.ein'. So köme der nicht ffir öffentlich-rechtliche(StaatAntwortenaufBürgerftagennoch

Informationszugangsgesetze (siehe oben
einfacher als bishei verweigem, indem Nummer 1.4). Gesetzliche Ausnahmen vom
er sich auf vertrauliche Untemehmen- Geheimnisschutz (wie` z. 8. im VIG ffir
sinfomationen berufe. unzulässige Abweichungen von gesetzlichen

Anforderungen) gelten selbstverständlich
weiter.   \

Die Regelungen zur Geheimhaltung Eine zusätzliche Pelastung ffir die Gerichte
` im gerichtlichen Verfahren werden

i§t nicht gegeben. Diese mussten sich auch
die Gerichte mit einem neuen Verfü- bisher schon mit Klagen wegen der
ren belasten. Verletzung von Geschäftsgeheimissen

befassen. Das neue Verfähren schafft klare
Strukturen und trägt zu besseren
Handhabbarkeit bei. Um den Aufwand fiir di`e

Gerichte zu begrenzen, kömen die Länder .die

gerichtliche Zuständigkeit j eweils bei dem
Landgericht eines Landes konzentrieren und
auch länderüber  reife  dg        n   zusammenarbeiten.


